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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 
 

1.1. Produktidentifikator 
Produktform : Gemisch 
Produktname : Lucas Chain Lube Aerosol 
Produktcode : . 
 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen 
Verwendung des Stoffes/des Gemischs : Schmiermittel 
 

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird 
Keine weiteren Informationen verfügbar 
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
Lucas Oil Products, Inc 
302 North Sheridan Street 
92880-2067 Corona, California - USA 
T (951) 270-0154 - F (951) 270-1902 
GHewgill@lucasoil.com - www.LucasOil.com 
 

1.4. Notrufnummer 
Notrufnummer : (951) 493-1149  (951) 847-5949  7:00A.M. to 5:00P.M. Monday thru Friday 
 

Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung 
Deutschland Giftnotruf der Charité 

CBF, Haus VIII (Wirtschaftgebäude), UG 
Hindenburgdamm 30 
12203 Berlin 

+49 30 19240  

Deutschland Informationszentrale gegen 
Vergiftungen 
Zentrum für Kinderheilkunde, 
Universitätsklinikum Bonn 

Adenauerallee 119 
53113 Bonn 

+49 228 19 240  

Deutschland Gemeinsames 
Giftinformationzentrum der 
Länder Mecklenburg-
Vorpommern, Sachsen-Anhalt 
und Thüringen, 
c/o HELIOS Klinikum Erfurt 

Nordhäuser Straße 74 
99089 Erfurt 

+49 361 730 730  

Deutschland Informations- und 
Beratungszentrum für 
Vergiftungsfälle 
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, 
Universitätsklinikum des Saarlandes 

Kirrberger Straße 100 
Gebäude 9 
66421 Homburg/Saar 

+49 6841 19240  

Deutschland Giftinformationszentrum (GIZ) 
der Länder Rheinland-Pfalz 
und Hessen 
Klinische Toxikologie, 
Universitätsmedizin der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz 

Langenbeckstraße 1 
Gebäude 601 
55131 Mainz 

+49 6131 19240  

Deutschland Klinik für Intensiv- und 
Notfallmedizin, Klinikum 
Nürnberg 
Institut für Biomedizin des Alterns, 
Universität Erlangen-Nürnberg 

Professor-Ernst-Nathan-Straße 1 
90419 Nürnberg 

+49 911 398 2451  

 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 
 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Gemisch/Stoff: SDB EU 2015: Gemäß Vorschrift (EU) 2015/830 (ordnung) 
Aerosol, Kategorie 1 H222;H229   
Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 H315   
Schwere Augenschädigung/-reizung, Kategorie 2 H319   
Sensibilisierung — Haut, Kategorie 1 H317   
Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, betäubende Wirkungen H336   
Aspirationsgefahr, Kategorie 1 H304   
Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 3 H412   
    

Volltext der Gefahrenklassen und Gefahrenhinweise: siehe Kapitel 16 
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Schädliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schädliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt 
Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

 

2.2. Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Zusätzliche KennzeichnungZusätzlich anzugebende Einstufung(en)  
 
Gefahrenpiktogramme (CLP) : 

 
GHS02 

 
GHS07 

 
GHS08 

   

Signalwort (CLP) : Gefahr 
Gefährliche Inhaltsstoffe : Distillates (petroleum), hydrotreated light; Sulfonic acid, petroleum, calcium salts, overbased 
Gefahrenhinweise (CLP) : H222 - Extrem entzündbares Aerosol 

H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten 
H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein 
H315 - Verursacht Hautreizungen 
H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen 
H319 - Verursacht schwere Augenreizung 
H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen 
H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung 

Sicherheitshinweise (CLP) : P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen 
fernhalten. Nicht rauchen 
P251 - Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch 
P261 - Einatmen von Dampf, Aerosol vermeiden 
P264 - Nach Gebrauch die Hände gründlich waschen 
P271 - Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden 
P272 - Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen 
P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden 
P280 - Augenschutz, Schutzhandschuhe, Schutzkleidung tragen 
P301+P310 - BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/ anrufen 
P302+P352 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen 
P304+P340 - BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte 
Atmung sorgen 
P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit 
Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen 
P312 - Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/ anrufen 
P321 - Besondere Behandlung (siehe Erste-Hilfe-Maßnahmen auf diesem 
Kennzeichnungsetikett) 
P331 - KEIN Erbrechen herbeiführen 
P332+P313 - Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen 
P333+P313 - Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe 
hinzuziehen 
P337+P313 - Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe 
hinzuziehen 
P362+P364 - Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen 
P403+P233 - An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten 
P405 - Unter Verschluss aufbewahren 
P410+P412 - Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F 
aussetzen 
P501 - Inhalt/Behälter einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle oder Sondermüll, gemäß den 
lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften zuführen 

 

   
 
 

 

2.3. Sonstige Gefahren 
PBT: noch nicht geprüft 
vPvB: noch nicht geprüft 
 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 
 

3.1. Stoff 
Nicht anwendbar 
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3.2. Gemisch 
 

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß Verordnung (EG) 
Nr. 1272/2008 [CLP] 

Distillates (petroleum), hydrotreated light (CAS-Nr) 64742-47-8 
(EG-Nr.) 265-149-8 
(EG Index-Nr.) 649-422-00-2 

10 – 30 Flam. Liq. 3, H226 
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H336 
Asp. Tox. 1, H304 
Aquatic Chronic 2, H411 

Propane 
(Anmerkung U) 

(CAS-Nr) 74-98-6 
(EG-Nr.) 200-827-9 
(EG Index-Nr.) 601-003-00-5 

10 – 15 Flam. Gas 1, H220 

n-Butane 
(Anmerkung C)(Anmerkung U) 

(CAS-Nr) 106-97-8 
(EG-Nr.) 203-448-7 
(EG Index-Nr.) 601-004-00-0 

5 – 10 Flam. Gas 1, H220 

Lubricating oils, petroleum, hydrotreated spent (CAS-Nr) 64742-58-1 
(EG-Nr.) 265-161-3 

0.5 – 5 Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist), H332 

Sulfonic acid, petroleum, calcium salts, overbased (CAS-Nr) 68783-96-0 
(EG-Nr.) 272-213-9 

0.5 – 2 Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
Skin Sens. 1B, H317 
Aquatic Chronic 4, H413 

 
 
 
 

Anmerkung C : Manche organischen Stoffe können entweder in einer genau definierten isomeren Form oder als Gemisch mehrerer Isomere in 
Verkehr gebracht werden. In diesem Fall muss der Lieferant auf dem Kennzeichnungsetikett angeben, ob es sich um ein bestimmtes Isomer oder 
um ein Isomergemisch handelt. 
Anmerkung U (Tabelle 3.1): Beim Inverkehrbringen müssen die Gase als „Gase unter Druck“ in die Gruppe der verdichteten Gase, der verflüssigten 
Gase, der tiefgekühlten Gase oder der gelösten Gase eingestuft werden. Die Zuordnung zu einer Gruppe hängt vom Aggregatzustand ab, in dem 
das Gas verpackt wird, und muss deshalb von Fall zu Fall entschieden werden. 
Wortlaut der H-Sätze: siehe unter Abschnitt 16 
  
 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein : Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, 

Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Bei Kaltverbrennungen mindestens 15 
Minuten mit Wasser spülen. Steril abdecken. Arzt hinzuziehen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Husten. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die 
das Atmen erleichtert. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Mit viel Wasser und Seife waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem 
Tragen waschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe 
hinzuziehen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen 
nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat 
einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. 
Mund ausspülen. 

 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Symptome/Schäden nach Einatmen : Atemnot. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
Symptome/Schäden nach Hautkontakt : Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Schnelle 

Verdampfung kann zu Erfrierungen führen. 
Symptome/Schäden nach Augenkontakt : Verursacht schwere Augenreizung. 
Symptome/Schäden nach Verschlucken : Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. May damage lungs if 

swallowed and aspirated. Aspirationspneumonie möglich. 
 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Symptomatisch behandeln. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
 

5.1. Löschmittel 
Geeignete Löschmittel : Kohlendioxid. Schaum. Trockene Chemikalie. 
Ungeeignete Löschmittel : Keinen Wasservollstrahl verwenden, um eine Zerstreuung und Ausbreitung des Feuers zu 

unterdrücken. 
 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Brandgefahr : Extrem entzündbares Aerosol. Im Behälter können sich brennbare Dämpfe bilden. Erwärmung 

kann Brand oder Explosion verursachen. Da sie schwerer sind als Luft, können sich die 
Dämpfe über große Entfernungen den Boden entlang bewegen/sich entzünden/zur Quelle 
zurückschlagen. 
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Explosionsgefahr : Durch Hitze kann Druck entstehen, der ein Bersten geschlossener Behälter verursacht, das 
Feuer ausbreitet und das Verbrennungs- und Verletzungsrisiko erhöht. Enthält Gas unter 
Druck; kann bei Erwärmung explodieren. 

 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 
Brandschutzvorkehrungen : Umgebung räumen. Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen. 

Fernhalten von: Zündquellen. 
Löschanweisungen : KEINE Brandbekämpfung, wenn das Feuer explosive Stoffe/Gemische/Erzeugnisse erreicht. 

Alle Zündquellen entfernen, wenn gefahrlos möglich. Vorsicht beim Bekämpfen von 
chemischen Feuer. Bei Brand: Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Zur Kühlung 
exponierter Behälter Wassersprühstrahl oder -nebel benutzen. 

Schutz bei der Brandbekämpfung : Umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Schwer entflammbare/flammhemmende 
Kleidung tragen. EN469. 

Sonstige Angaben : Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 
Allgemeine Maßnahmen : Kein offenes Feuer. Rauchverbot. Wenn möglich, ohne unnötiges Risiko von der Brandstelle 

entfernen. Quelle der Entzündung entfernen. Besondere Vorsicht walten lassen, um statische 
Aufladung zu vermeiden. Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung 
vermeiden. Angemessene Lüftung sicherstellen. 

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal 
Schutzausrüstung : Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. Siehe Abschnitt 8.2. 
Notfallmaßnahmen : Unnötige Personen entfernen. 

6.1.2. Einsatzkräfte 
Schutzausrüstung : Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. Siehe Abschnitt 8.2. 
Notfallmaßnahmen : Umgebung belüften. Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. 
 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 
Falls das Produkt in die Kanalisation oder öffentliche Gewässer gelangt, sind die Behörden zu benachrichtigen. Nicht in die Kanalisation oder die 
Umwelt ableiten. 
 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
Zur Rückhaltung : Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. 
Reinigungsverfahren : Nehmen Sie in nicht-brennbarem Material und schiebe in Behälter zur Entsorgung. 
 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 
Abschnitt 13: Informationen zur Entsorgung. Abschnitt 7: sichere Handhabung. Kapitel 8: Persönliche Schutzausrüstung. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 
 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
Zusätzliche Gefahren beim Verarbeiten : Problemmüll wegen potentieller Explosion. Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder 

verbrennen, auch nicht nach der Verwendung. Es können sich entzündliche Dämpfe 
ansammeln, die schwerer als Luft sind. Dampf könnte zu einer Zündquelle migrieren und 
Flammen können zurückschlagen. 

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nur im Freien oder in gut 
belüfteten Räumen verwenden. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Dämpfe 
nicht einatmen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. 

Hygienemaßnahmen : Vorm Essen, Trinken, Rauchen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes de Hände und andere 
entblößte Stellen mit milder Seife und Wasser waschen. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht 
außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. 
An einem gut gelüfteten Ort arbeiten. 

 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
Technische Maßnahmen : Es sollten geeignete Erdungsmethoden angewendet werden, um statische Elektrizität zu 

vermeiden. 
Lagerbedingungen : Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. Lagern in feuersichere Ort. Behälter dicht 

verschlossen halten. 
Unverträgliche Produkte : Oxidationsmittel. Starke Säuren. Starke Alkali. 
Unverträgliche Materialien : Wärmequellen. 
Wärme- oder Zündquellen : Vor Hitze, Funken und Flammen. 
Zusammenlagerungsverbote : Unverträgliche Materialien. 
Lager : In trockener, kühler Umgebung lagern. 
 

7.3. Spezifische Endanwendung(en) 
Schmiermittel. 
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 
 

8.1. Zu überwachende Parameter 
 

n-Butane (106-97-8) 
Deutschland TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (mg/m³) 2400 mg/m³ 
Deutschland TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (ppm) 1000 ppm 

 

Distillates (petroleum), hydrotreated light (64742-47-8) 
Deutschland TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (mg/m³) 600 mg/m³ 

 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen : Für eine ausreichende Belüftung des Arbeitsplatzes ist zu sorgen. Notvorrichtungen für 
Augenspülungen für Erste-Hilfe- Maßnahmen bei der Behandlung von Erfrierungsverletzungen 
sollten dort, wo eine potentielle Exposition eintreten kann, in unmittelbarer Nähe verfügbar sein. 

Persönliche Schutzausrüstung : Behälter verschlossen halten. 
 
 

Handschutz: 

Geeignete Schutzhandschuhe tragen. EN 374 
 

Augenschutz: 

Schutzbrille oder Sicherheitsgläser. EN166 
 
 

Atemschutz: 

Wo durch die Benutzung eine Exposition durch Inhalation eintreten kann, werden Atemschutzgeräte empfohlen. EN 136/140 
 

Begrenzung und Überwachung der 
Umweltexposition 

: Leckage oder Verschütten vermeiden. 

Sonstige Angaben : Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 
 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
Aggregatzustand : Flüssigkeit 

  

Aussehen : Aerosol. 
Farbe : Bernstein. 

  

Geruch : Erdöl. Lösungsmittel. 
  

Geruchsschwelle : Keine Daten verfügbar 
  

pH-Wert : Keine Daten verfügbar 
  

Verdunstungsgeschwindigkeit (Butylacetat=1) : Keine Daten verfügbar 
  

Schmelzpunkt : Keine Daten verfügbar 
  

Gefrierpunkt : Keine Daten verfügbar 
  

Siedepunkt : Keine Daten verfügbar 
  

Flammpunkt : < 37,778 °C 
  

Selbstentzündungstemperatur : Keine Daten verfügbar 
  

Zersetzungstemperatur : Keine Daten verfügbar 
  

Entzündlichkeit (fest, gasförmig) : Verbrennungswärme,-11.5 kJ/g,Extrem entzündbares Aerosol 
  

Dampfdruck : Keine Daten verfügbar 
  

Relative Dampfdichte bei 20 °C : Keine Daten verfügbar 
  

Relative Dichte : 0,85 
  

Löslichkeit : Unbedeutend. 
  

Log Pow : Keine Daten verfügbar 
  

Viskosität, kinematisch : 14 cSt @ 100 °C  
  

Viskosität, dynamisch : Keine Daten verfügbar 
  

Explosive Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 
  

Brandfördernde Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 
  

Explosionsgrenzen : Keine Daten verfügbar 
  

 

9.2. Sonstige Angaben 
VOC-Gehalt : 25 % 



Lucas Chain Lube Aerosol 
Sicherheitsdatenblatt  
 

gemäß Verordnung (EU) 2015/830 
 

28.07.2016 DE (Deutsch) SDS Ref.: LUK1607006 6/11 
 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 
 

10.1. Reaktivität 
Erwärmung kann Explosion verursachen. 
 

10.2. Chemische Stabilität 
Extrem entzündbares Aerosol. Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren. Durch Schlag, Reibung, Feuer oder andere Zündquellen 
besonders explosionsgefährlich. 
 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Eine gefährliche Polymerisation findet nicht statt. 
 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 
Wärme. Funken. Offener Flamme. Direkter Sonnenbestrahlung. Überhitzung. 
 

10.5. Unverträgliche Materialien 
Oxidationsmittel. Starke Säuren. Starke Alkali. 
 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 
Kohlenstoffoxide (CO, CO2). Kohlenwasserstoff. 
 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 
 

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
Akute Toxizität : Nicht eingestuft 
 

 

Distillates (petroleum), hydrotreated light (64742-47-8) 
LD50 oral Ratte > 5000 mg/kg 
LD50 Dermal Kaninchen > 2000 mg/kg 
LC50 Inhalation Ratte (Staub/Nebel - mg/l/4h) > 5,28 mg/l/4h 

 

Sulfonic acid, petroleum, calcium salts, overbased (68783-96-0) 
LD50 oral Ratte > 20000 mg/kg 
LD50 Dermal Kaninchen > 20000 mg/kg 

 

Lubricating oils, petroleum, hydrotreated spent (64742-58-1) 
LD50 oral Ratte > 5000 mg/kg 
LD50 Dermal Ratte > 2000 mg/kg 
LD50 Dermal Kaninchen > 4480 mg/kg 
LC50 Inhalation Ratte (mg/l) 2,18 mg/l 

 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Verursacht Hautreizungen. 
Schwere Augenschädigung/-reizung : Verursacht schwere Augenreizung. 
Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
Keimzellmutagenität : Nicht eingestuft 
Karzinogenität : Nicht eingestuft 
 

 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft 
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition 

: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 

 

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 
Exposition 

: Nicht eingestuft 

 

 

Aspirationsgefahr : Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 
 

Lucas Chain Lube Aerosol  
Viskosität, kinematisch 14 mm²/s @ 100 °C  

  
 
 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 
 

12.1. Toxizität 
Ökologie - Wasser : Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 

 

Distillates (petroleum), hydrotreated light (64742-47-8) 
LC50 Fische 1 > 1 mg/l 96 h  
NOEC chronisch Fische > 0.01 <= 0.1 mg/l  
NOEC chronisch Krustentier > 0.01 <= 0.1 mg/l  

 

Sulfonic acid, petroleum, calcium salts, overbased (68783-96-0) 
LC50 Fische 1 40 mg/l 96 h Pimephales promelas  
EC50 Daphnia 1 > 1000 mg/l 48 h  
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Sulfonic acid, petroleum, calcium salts, overbased (68783-96-0) 
EC50 72h algae  1 > 1000 mg/l 96 h Pseudokirchneriella subcapitata  

 

Lubricating oils, petroleum, hydrotreated spent (64742-58-1) 
LC50 Fische 1 3,2 - 79,6 mg/l 

 
 
 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 
Lucas Chain Lube Aerosol  
Persistenz und Abbaubarkeit Kann längerfristig schädliche Wirkungen auf die Umwelt haben. 

 
 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 
Lucas Chain Lube Aerosol  
Bioakkumulationspotenzial Nicht festgelegt. 

 

Distillates (petroleum), hydrotreated light (64742-47-8) 
Log Kow 2,1 - 5 
Bioakkumulationspotenzial Bioakkumulationspotenzial. 

 

12.4. Mobilität im Boden 
Lucas Chain Lube Aerosol  
Ökologie - Boden Keine weiteren Informationen verfügbar. 

 
 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
Lucas Chain Lube Aerosol  
PBT: noch nicht geprüft 
vPvB: noch nicht geprüft 

 

 
 

12.6. Andere schädliche Wirkungen 
Zusätzliche Hinweise : Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 
 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 
Empfehlungen für Entsorgung ins Abwasser : Abfälle nicht in den Ausguß schütten. 
Empfehlungen für die Abfallentsorgung : Behälter unter Druck. Nicht aufbrechen oder ausbrennen. Entsorgung gemäß den örtlichen 

bzw. nationalen Sicherheitsvorschriften. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach 
Gebrauch. 

Zusätzliche Hinweise : Im Behälter können sich brennbare Dämpfe bilden. 
Ökologie - Abfallstoffe : Wegen der Toxizität Problemmüll. 
EAK-Code : Bei der Entsorgung innerhalb der EU, sollte der entsprechende Code nach dem European 

Waste Catalogue (EWC) verwendet werden 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 
 

Entsprechend den Anforderungen von ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 
 
 

14.1. UN-Nummer 
UN-Nr. (ADR) : 1950 
UN-Nr. (IMDG) : 1950 
UN-Nr. (IATA) : 1950 
UN-Nr. (ADN) : 1950 
UN-Nr. (RID) : 1950 
 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 
Offizielle Benennung für die Beförderung (ADR) : DRUCKGASPACKUNGEN 
Offizielle Benennung für die Beförderung 
(IMDG) 

: DRUCKGASPACKUNGEN 

Offizielle Benennung für die Beförderung (IATA) : DRUCKGASPACKUNGEN 
Offizielle Benennung für die Beförderung (ADN) : DRUCKGASPACKUNGEN 
Offizielle Benennung für die Beförderung (RID) : DRUCKGASPACKUNGEN 
Eintragung in das Beförderungspapier (ADR) : UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN, 2.1, (D) 
Eintragung in das Beförderungspapier (IMDG) : UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN, 2.1 
Eintragung in das Beförderungspapier (IATA) : UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN, 2.1 
Eintragung in das Beförderungspapier (ADN) : UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN, 2.1 
Eintragung in das Beförderungspapier (RID) : UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN, 2.1 
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14.3. Transportgefahrenklassen 
ADR   
Transportgefahrenklassen (ADR) : 2.1 
Gefahrzettel (ADR) : 2.1  

 
 : 

 
   
IMDG   
Transportgefahrenklassen (IMDG) : 2.1 
Gefahrzettel (IMDG) : 2.1  

 
 : 

  
   
IATA   
Transportgefahrenklassen (IATA) : 2.1 
Gefahrzettel (IATA) : 2.1 

 
 : 

 
   
ADN   
Transportgefahrenklassen (ADN) : 2.1 
Gefahrzettel (ADN) : 2.1  

 
 : 

 
   
RID   
Transportgefahrenklassen (RID) : 2.1 
Gefahrzettel (RID) : 2.1  

 
 : 

 
 

14.4. Verpackungsgruppe 
Verpackungsgruppe (ADR) : Nicht anwendbar 
Verpackungsgruppe (IMDG) : Nicht anwendbar 
Verpackungsgruppe (IATA) : Nicht anwendbar 
Verpackungsgruppe (ADN) : Nicht anwendbar 
Verpackungsgruppe (RID) : Nicht anwendbar 
 

14.5. Umweltgefahren 
Umweltgefährlich : Nein 
Meeresschadstoff : Nein 
Sonstige Angaben : Keine zusätzlichen Informationen verfügbar 
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14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

- Landtransport 
  

Klassifizierungscode (ADR)  : 5F  
Sonderregelung (ADR) : 190, 327, 344, 625 
Begrenzte Mengen (ADR) : 1L 
Freigestellte Mengen (ADR) : E0 
Verpackungsanweisungen (ADR) : P207, LP02 
Sondervorschriften für die Verpackung (ADR) : PP87, RR6, L2  
Sondervorschriften für die Zusammenpackung 
(ADR) 

: MP9  

Beförderungskategorie (ADR) : 2 
Besondere Beförderungsbestimmungen  - 
Pakete (ADR) 

: V14 

Besondere Bestimmungen für die Beförderung - 
Be-, Entladen und Handhabung  (ADR) 

: CV9, CV12 

Besondere Beförderungs-
/Betriebsbestimmungen (ADR) 

: S2 

Tunnelbeschränkungscode (ADR) : D  

- Seeschiffstransport 
  

Sondervorschrift (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 959 
Begrenzte Mengen (IMDG) : SP277 
Freigestellte Mengen (IMDG) : E0 
Verpackungsanweisungen  (IMDG) : P207, LP02 
Sondervorschriften für die Verpackung (IMDG) : PP87, L2 
EmS-Nr. (Brand) : F-D 
EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung) : S-U 
Ladungskategorie (IMDG) : Keine 
Verstauung und Handhabung (IMDG) : SW1, SW22 
Trennung (IMDG) : SG69 
Flammpunkt (IMDG) :    

- Lufttransport 
  

PCA freigestellte Mengen (IATA) : E0 
PCA begrenzte Mengen (IATA) : Y203 
PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA) : 30kgG  
PCA Verpackungsvorschriften (IATA) : 203 
Max. PCA Nettomenge (IATA) : 75kg 
CAO Verpackungsvorschriften (IATA) : 203 
Max. CAO Nettomenge (IATA) : 150kg 
Sondervorschrift (IATA) : A145, A167, A802 
ERG-Code (IATA) : 10L 

- Binnenschiffstransport 
  

Klassifizierungscode (ADN) : 5F  
Sonderbestimmung (ADN) : 190, 327, 344, 625 
Begrenzte Mengen (ADN) : 1 L 
Freigestellte Mengen (ADN) : E0 
Erforderliche Ausrüstung (ADN) : PP, EX, A 
Belüftung (ADN) : VE01, VE04  
Anzahl blauer Kegel/Lichter (ADN) : 1 

- Bahntransport 
  

Klassifizierungscode (RID) : 5F  
Sonderbestimmung (RID) : 190, 327, 344, 625 
Begrenzte Mengen (RID) : 1L 
Freigestellte Mengen (RID) : E0 
Verpackungsanweisungen  (RID) : P207, LP02 
Sondervorschriften für die Verpackung (RID) : PP87, RR6, L2 
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Sondervorschriften für die Zusammenpackung 
(RID) 

: MP9  

Beförderungskategorie (RID) : 2 
Besondere Beförderungsbestimmungen  - 
Pakete (RID) 

: W14 

Besondere Bestimmungen für die Beförderung - 
Be-, Entladen und Handhabung  (RID) 

: CW9, CW12 

Expressgut (RID) : CE2 
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (RID) : 23 
 

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code 
Nicht anwendbar 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 
 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 

15.1.1. EU-Verordnungen 
 

Enthält keinen Stoff, der den Beschränkungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt 

Enthält keinen REACH-Kandidatenstoff 
 

Enthält keinen in REACH-Anhang  XIV gelisteten Stoff 

 

   
VOC-Gehalt : 25 % 
 
 
  
 
 

15.1.2. Nationale Vorschriften 
 

 

Deutschland 
VwVwS, Verweis auf Anhang : Wassergefährdungsklasse (WGK) 3, stark wassergefährdend (Einstufung nach  VwVwS, 

Anhang 4) 
Störfall-Verordnung - 12. BImSchV : Unterliegt nicht der 12. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) (Störfall-Verordnung) 
 

 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 
Keine stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgeführt 
  

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 
 

 

Abkürzungen und Akronyme: 
 ATE: Schätzwert akute Toxizität 
 CAS (Chemical Abstracts Service) number. 
 CLP: Einstufung, Kennzeichnung, Verpackung. 
 EC50: Umweltkonzentration mit einer Reaktion von 50% der Testpopulation verbunden. 
 GHS: Globally Harmonized System (zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien). 
 LD50: Lethal Dose für 50% der Testpopulation 
 STEL: Kurzzeit-Grenzwerte 
 TWA: Zeit Gewicht Durchschnitt 

 

Datenquellen : European Chemicals Agency (ECHA) C&L Inventory database.  Accessed at 
http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database. 
Krister Forsberg and S.Z. Mansdorf, "Quick Selection Guide to Chemical Protective Clothing", 
Fifth Edition.  
National Fire Protection Association.  Fire Protection Guide to Hazardous Materials; 10th 
edition.  
VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES 
RATES vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von 
Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 
1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006. 

Sonstige Angaben : Keine. 
 
 

 Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 
Acute Tox. 4 (Inhalation) Akute Toxizität (inhalativ), Kategorie 4 
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) Akute Toxizität (Inhalativ: Staub, Nebel) Kategorie 4 
Aerosol 1 Aerosol, Kategorie 1 
Aquatic Chronic 2 Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 2 
Aquatic Chronic 3 Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 3 
Aquatic Chronic 4 Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 4 
Asp. Tox. 1 Aspirationsgefahr, Kategorie 1 

http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database
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Eye Irrit. 2 Schwere Augenschädigung/-reizung, Kategorie 2 
Flam. Gas 1 Entzündbare Gase, Kategorie 1 
Flam. Liq. 3 Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 3 
Skin Irrit. 2 Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 
Skin Sens. 1 Sensibilisierung — Haut, Kategorie 1 
Skin Sens. 1B Sensibilisierung — Haut, Kategorie 1B 
STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, betäubende Wirkungen 
H220 Extrem entzündbares Gas 
H222 Extrem entzündbares Aerosol 
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar 
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten 
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein 
H315 Verursacht Hautreizungen 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen 
H319 Verursacht schwere Augenreizung 
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen 
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung 
H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung 

 

 
Verwendete Einstufung und Verfahren für die Erstellung der Einstufung von Gemischen gemäß Verordnung  (EG) 1272/2008 [CLP]:  
 

Aerosol 1 H222;H229 Expertenurteil 
Skin Irrit. 2 H315 Berechnungsmethoden 
Eye Irrit. 2 H319 Berechnungsmethoden 
Skin Sens. 1 H317 Berechnungsmethoden 
STOT SE 3 H336 Berechnungsmethoden 
Asp. Tox. 1 H304 Berechnungsmethoden 
Aquatic Chronic 3 H412 Berechnungsmethoden 

 

 

 
 
SDS prepared by: The Redstone Group, LLC.  

6077 Frantz Rd.  
Suite 206  
Dublin, Ohio, USA 43016  
614.923.7472  
www.redstonegrp.com 

 
Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit  und Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine 
Garantie für irgendeine spezifische Eigenschaft des Produktes ausgelegt werden 
 

http://www.redstonegrp.com/
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